
II. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ersten Ausschusses

201

63/68. Transparenz und vertrauensbildende
Maßnahmen bei Weltraumtätigkeiten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 60/66 vom 8. De-
zember 2005, 61/75 vom 6. Dezember 2006 und 62/43 vom
5. Dezember 2007,

erneut erklärend, dass die Verhütung eines Wettrüstens
im Weltraum eine ernste Gefahr für den Weltfrieden und die
internationale Sicherheit abwenden würde,

in dem Bewusstsein, dass im Hinblick auf die Verhütung
eines Wettrüstens im Weltraum, namentlich der Aufrüstung
des Weltraums, weitere Maßnahmen zur Erreichung von
Übereinkünften geprüft werden sollen,

in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf ihre früheren
Resolutionen, namentlich die Resolutionen 45/55 B vom
4. Dezember 1990 und 48/74 B vom 16. Dezember 1993, in
denen unter anderem die Notwendigkeit erhöhter Transpa-
renz hervorgehoben und die Wichtigkeit vertrauensbildender
Maßnahmen als Mittel zur Erreichung des Ziels der Verhü-
tung eines Wettrüstens im Weltraum bekräftigt wurde,

sowie unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs
vom 15. Oktober 1993 an die Generalversammlung auf ihrer
achtundvierzigsten Tagung, dessen Anhang die Studie von
Regierungssachverständigen über die Anwendung vertrau-
ensbildender Maßnahmen im Weltraum enthält182,

Kenntnis nehmend von der konstruktiven Aussprache der
Abrüstungskonferenz über dieses Thema im Jahr 2008, ein-
schließlich der von der Europäischen Union und anderen
Staaten geäußerten Auffassungen und Ideen,

sowie davon Kenntnis nehmend, dass die Russische Föde-
ration und China auf der Abrüstungskonferenz den Entwurf
eines Vertrags über die Verhütung der Einbringung von Waf-
fen in den Weltraum und der Androhung oder Anwendung
von Gewalt gegen Weltraumgegenstände vorlegten,

ferner Kenntnis nehmend von dem Beitrag der Mitglied-
staaten, die dem Generalsekretär gemäß Ziffer 1 der Resolu-
tion 61/75 und Ziffer 2 der Resolution 62/43 konkrete Vor-
schläge für internationale Maßnahmen zur Förderung der
Transparenz und zur Vertrauensbildung bei Weltraumtätig-
keiten vorgelegt haben,

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalse-
kretärs mit konkreten Vorschlägen der Mitgliedstaaten für in-
ternationale Maßnahmen zur Förderung der Transparenz und
zur Vertrauensbildung bei Weltraumtätigkeiten183;

2. bittet alle Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär
auch weiterhin konkrete Vorschläge für internationale Maß-
nahmen zur Förderung der Transparenz und zur Vertrauens-
bildung bei Weltraumtätigkeiten vorzulegen, im Interesse der
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit

und der Förderung der internationalen Zusammenarbeit sowie
der Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum;

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht vor-
zulegen, der einen Anhang mit konkreten Vorschlägen der
Mitgliedstaaten für internationale Maßnahmen zur Förderung
der Transparenz und zur Vertrauensbildung bei Weltraumtä-
tigkeiten enthält;

4. beschließt, den Punkt „Transparenz und vertrauens-
bildende Maßnahmen bei Weltraumtätigkeiten“ in die vorläu-
fige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung aufzu-
nehmen.

RESOLUTION 63/69

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 160 Stimmen ohne Ge-
genstimmen bei 22 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/63/389, Ziff. 86)184:

Dafür: Afghanistan, Albanien, Andorra, Angola, Antigua und
Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bangladesch, Barba-
dos, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien
und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bul-
garien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokrati-
sche Volksrepublik Laos, Deutschland, Dominica, Dominikani-
sche Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Ma-
zedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indone-
sien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Kambodscha,
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan,
Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Liberia,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malay-
sia, Malediven, Mali, Malta, Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mi-
kronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Montene-
gro, Mosambik, Namibia, Nauru, Nepal, Neuseeland, Nicaragua,
Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pakistan, Pa-
lau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Ru-
mänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San

182 A/48/305 und Corr.1.
183 A/62/114 und Add.1 und A/63/136 und Add.1.

184 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Australien, Bangladesch, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chi-
le, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Grenada, Griechenland,
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Ja-
maika, Japan, Kanada, Kasachstan, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Li-
beria, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malta, Mikronesien
(Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Nepal, Neu-
seeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Paraguay, Peru, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Fö-
deration, Sambia, San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien,
Seychellen, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Surina-
me, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Türkei,
Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.



II. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ersten Ausschusses

202

Marino, São Tomé und Príncipe, Schweden, Schweiz, Senegal,
Serbien, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri
Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Suri-
name, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo,
Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik,
Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Dagegen: Keine.

Enthaltungen: Algerien, Ägypten, Arabische Republik Syrien,
Bahrain, Dschibuti, Irak, Iran (Islamische Republik), Jemen, Jor-
danien, Katar, Komoren, Kuwait, Libanon, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Marokko, Mauretanien, Myanmar, Oman, Saudi-
Arabien, Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate.

63/69. Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/36 L vom 9. De-
zember 1991, 47/52 L vom 15. Dezember 1992, 48/75 E vom
16. Dezember 1993, 49/75 C vom 15. Dezember 1994,
50/70 D vom 12. Dezember 1995, 51/45 H vom 10. Dezem-
ber 1996, 52/38 R vom 9. Dezember 1997, 53/77 V vom
4. Dezember 1998, 54/54 O vom 1. Dezember 1999, 55/33 U
vom 20. November 2000, 56/24 Q vom 29. November 2001,
57/75 vom 22. November 2002, 58/54 vom 8. Dezember
2003, 60/226 vom 23. Dezember 2005 und 61/77 vom 6. De-
zember 2006 mit dem Titel „Transparenz auf dem Gebiet der
Rüstung“,

nach wie vor die Auffassung vertretend, dass mehr Trans-
parenz auf dem Gebiet der Rüstung maßgeblich zur Vertrau-
ensbildung und Sicherheit zwischen den Staaten beiträgt und
dass die Schaffung des Registers der Vereinten Nationen für
konventionelle Waffen185 einen wichtigen Schritt zur Förde-
rung der Transparenz in militärischen Angelegenheiten dar-
stellt,

die zusammengefassten Berichte des Generalsekretärs
über das Register begrüßend, die die Antworten der Mitglied-
staaten für die Jahre 2006186 und 2007187 enthalten,

sowie die Reaktion der Mitgliedstaaten auf das in den Zif-
fern 9 und 10 der Resolution 46/36 L enthaltene Ersuchen be-
grüßend, Angaben über ihre Ein- und Ausfuhren von Waffen
sowie vorhandene Hintergrundinformationen über ihre Rüs-
tungsbestände, die Beschaffung aus der nationalen Produk-
tion und die diesbezüglichen Politiken bereitzustellen,

ferner begrüßend, dass einige Mitgliedstaaten Angaben
über die von ihnen vorgenommenen Transfers von Kleinwaf-
fen und leichten Waffen als zusätzliche Hintergrundinforma-
tion in ihre Jahresberichte an das Register aufgenommen ha-
ben,

feststellend, dass in der Abrüstungskonferenz in den Jah-
ren 2007 und 2008 eine zielgerichtete Diskussion über Trans-
parenz auf dem Gebiet der Rüstung stattfand,

betonend, dass die Fortführung des Registers und seine
Weiterentwicklung überprüft werden sollten, um ein Register
mit möglichst breiter Beteiligung zu erreichen,

1. bekräftigt ihre Entschlossenheit, die effektive Füh-
rung des Registers der Vereinten Nationen für konventionelle
Waffen, wie in den Ziffern 7 bis 10 der Resolution 46/36 L
vorgesehen, sicherzustellen;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, dem Generalsekretär
im Hinblick auf die Herbeiführung der universellen Beteili-
gung jedes Jahr bis zum 31. Mai die erbetenen Daten und In-
formationen für das Register vorzulegen, so auch gegebenen-
falls negative Berichte, auf der Grundlage der Resolutionen
46/36 L und 47/52 L, der Empfehlungen in Ziffer 64 des Be-
richts des Generalsekretärs von 1997 über die Fortführung
des Registers und seine Weiterentwicklung188, der Empfeh-
lungen in Ziffer 94 des Berichts des Generalsekretärs von
2000 und seiner Anhänge und Anlagen189, der Empfehlungen
in den Ziffern 112 bis 114 des Berichts des Generalsekretärs
von 2003190 und der Empfehlungen in den Ziffern 123 bis 127
des Berichts des Generalsekretärs von 2006191; 

3. bittet die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind,
bis zur Weiterentwicklung des Registers zusätzliche Informa-
tionen über die Beschaffung aus der nationalen Produktion
und die Rüstungsbestände bereitzustellen und sich der Spalte
„Bemerkungen“ des Standardberichtsformulars zu bedienen,
um zusätzliche Informationen, beispielsweise Angaben zu
Typen oder Modellen, bereitzustellen;

4. bittet die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind,
außerdem, anhand des von der Gruppe von Regierungssach-
verständigen 2006 angenommenen fakultativen Standard-
berichtsformulars191 oder mittels anderer für zweckmäßig er-
achteter Verfahren zusätzliche Hintergrundinformationen
über Transfers von Kleinwaffen und leichten Waffen bereit-
zustellen; 

5. bekräftigt ihren Beschluss, im Hinblick auf die Wei-
terentwicklung des Registers seinen Geltungsbereich und die
Beteiligung an dem Register fortlaufend zu überprüfen, und

a) erinnert zu diesem Zweck an ihr Ersuchen an die
Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär ihre Auffassungen über
die Fortführung des Registers, seine Weiterentwicklung und
über Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz im Zusam-
menhang mit Massenvernichtungswaffen mitzuteilen;

b) ersucht den Generalsekretär zu diesem Zweck, mit
Unterstützung einer Gruppe von Regierungssachverständi-
gen, die 2009 im Rahmen der verfügbaren Mittel und auf der
Grundlage der ausgewogenen geografischen Vertretung ein-

185 Siehe Resolution 46/36 L.
186 A/62/170 und Add.1-3.
187 A/63/120 und Add.1.

188 A/52/316 und Corr.2.
189 A/55/281.
190 A/58/274.
191 Siehe A/61/261.



II. Resolutionen aufgrund der Berichte des Ersten Ausschusses

203

berufen werden soll, einen Bericht über die Fortführung des
Registers und seine Weiterentwicklung zu erstellen, unter Be-
rücksichtigung der Arbeit der Abrüstungskonferenz, der von
den Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebrachten Auffassungen
und der Berichte des Generalsekretärs über die Fortführung
des Registers und seine Weiterentwicklung, damit die Ver-
sammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Be-
schluss fassen kann;

6. ersucht den Generalsekretär, die Empfehlungen in
seinen Berichten von 2000, 2003 und 2006 über die Fortfüh-
rung des Registers und seine Weiterentwicklung umzusetzen
und sicherzustellen, dass dem Sekretariat ausreichende Mittel
zur Führung und Erhaltung des Registers zur Verfügung ge-
stellt werden;

7. bittet die Abrüstungskonferenz, zu erwägen, ihre Ar-
beit in Bezug auf die Transparenz auf dem Gebiet der Rüs-
tung fortzusetzen;

8. fordert alle Mitgliedstaaten erneut auf, auf regiona-
ler und subregionaler Ebene unter voller Berücksichtigung
der besonderen Gegebenheiten der jeweiligen Region oder
Subregion zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, die internatio-
nalen Bemühungen zur Erhöhung der Offenheit und Transpa-
renz auf dem Gebiet der Rüstung zu stärken und zu koordinie-
ren;

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung über den Stand der
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

10. beschließt, den Punkt „Transparenz auf dem Gebiet
der Rüstung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/70

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 2. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/389,
Ziff. 86)192.

63/70. Studie der Vereinten Nationen zur
Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/33 E vom 20. No-
vember 2000, 57/60 vom 22. November 2002, 59/93 vom
3. Dezember 2004 und 61/73 vom 6. Dezember 2006,

unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs über
Abrüstungs- und Nichtverbreitungserziehung193, in dem er

über die Umsetzung der Empfehlungen in der Studie der Ver-
einten Nationen zur Abrüstungs- und Nichtverbreitungserzie-
hung194 Bericht erstattete,

sowie unter Begrüßung der vom Sekretariats-Büro für
Abrüstungsfragen unter dem Titel „Disarmament Education:
Resources for Learning“ eingeführten Website zur Abrüs-
tungs- und Nichtverbreitungserziehung195 und der von der Se-
kretariats-Hauptabteilung Presse und Information und dem
Büro für Abrüstungsfragen im Rahmen des Virtuellen Schul-
busses („CyberSchoolBus“) der Vereinten Nationen einge-
führten pädagogischen Website zur Abrüstung und Nichtver-
breitung196,

hervorhebend, dass der Generalsekretär in seinem Bericht
zu dem Schluss kommt, dass es notwendig ist, weitere An-
strengungen zur Umsetzung der Empfehlungen der Studie zu
unternehmen und den guten Beispielen für ihre Umsetzung zu
folgen, damit in noch stärkerem Maße langfristige Ergebnisse
erzielt werden,

in dem Wunsch, die Dringlichkeit der Förderung konzer-
tierter internationaler Bemühungen um Abrüstung und Nicht-
verbreitung hervorzuheben, vor allem auf dem Gebiet der nu-
klearen Abrüstung und der Nichtverbreitung von Kernwaf-
fen, mit dem Ziel, die internationale Sicherheit zu stärken und
eine nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu
fördern,

im Bewusstsein der Notwendigkeit, die negativen Auswir-
kungen von Kulturen der Gewalt und der Gleichgültigkeit an-
gesichts der heutigen Gefahren auf diesem Gebiet durch lang-
fristige Erziehungs- und Schulungsprogramme zu bekämp-
fen,

nach wie vor davon überzeugt, dass Abrüstungs- und
Nichtverbreitungserziehung notwendiger denn je ist, nicht
nur im Hinblick auf Massenvernichtungswaffen, sondern
auch auf dem Gebiet der Kleinwaffen und leichten Waffen,
des Terrorismus und anderer Herausforderungen für die inter-
nationale Sicherheit und den Abrüstungsprozess sowie im
Hinblick darauf, wie wichtig es ist, die Empfehlungen in der
Studie der Vereinten Nationen umzusetzen,

in Anerkennung der bedeutsamen Rolle der Zivilgesell-
schaft, namentlich der nichtstaatlichen Organisationen, bei
der Förderung der Abrüstungs- und Nichtverbreitungserzie-
hung,

1. dankt den Mitgliedstaaten, den Vereinten Nationen
und den anderen internationalen und regionalen Organisatio-
nen sowie den zivilgesellschaftlichen und nichtstaatlichen
Organisationen, die innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs
die Empfehlungen in der Studie der Vereinten Nationen194

umgesetzt haben, wie in dem Bericht des Generalsekretärs
über die Umsetzung der Empfehlungen193 erörtert, und legt ih-
nen abermals nahe, diese Empfehlungen auch weiterhin um-

192 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Australien, Belgien, Bra-
silien, Chile, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi,
Guatemala, Haiti, Honduras, Indien, Irak, Japan, Kanada, Kolumbien,
Mexiko, Monaco, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwe-
gen, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Schweden,
Spanien, Südafrika, Trinidad und Tobago, Türkei, Ungarn, Uruguay und
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland.
193 A/63/158 und Add.1.

194 A/57/124.
195 http://www.un.org/disarmament/education/index.html.
196 http://www.cyberschoolbus.un.org/dnp.


